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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes 01/17 “Gemeinbedarfsfläche zwischen der 
Straße Alt Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeld“ im Ortsteil 

Schönefeld 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schönefeld hat am 6. September 2017 in öffentlicher 

Sitzung den Bebauungsplan Nr. 01/17 “Gemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt 

Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeld“ als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde 

gebilligt. 

 

Die Gemeinde Schönefeld kommt mit dem vorliegenden Bebauungsplan ihrer Aufgabe nach, 

das Bildungsangebot auf dem gewohnt hohen Niveau durch Schaffung der erforderlichen 

baulichen Voraussetzungen zu sichern. Und sie wird ihrer Gemeinwohlaufgabe gerecht, für 

eine ausreichende und gut funktionierende soziale Infrastruktur zu sorgen. Durch die den 

Bebauungsplan sollen die bauplanugsrechtlichen Voraussetzungen für eine 

Gemeinbedarfsfläche mit Gymnasium sowie einer baulichen Anlage für sportliche Zwecke, 

Veranstaltungen etc. geschaffen werden.  

 

 
Abb. Verortung des Geltungsbereiches 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 01/17 “Gemeinbedarfsfläche zwischen der 

Straße Alt Schönefeld und dem Bahnhof Schönefeld“ befindet sich nordwestlich der 

Bahntrasse und dem Bahnhof Schönefeld, der Straße Alt Schönefeld im Südwesten sowie 

der Umgehungsstraße im Nordosten und besteht in der Gemarkung Schönefeld aus den 

Flurstücken 33/3, 33/2, 33/1, 35/1, 37/4, 829, 827, 80/7, 35/2 und 80/8 (tlw.) der Flur 1 sowie 

den Flurstücken 1508, 816/7, 817/25, 796/1 (tlw.), 817/26, 816/9 (tlw.) und 816/10 (tlw.) der 

Flur 2. 
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Die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ist der nachfolgenden Abbildung zu 

entnehmen: 

 

 
  Kartengrundlage: Vermesserplan ohne Maßstab 

 

Der Bebauungsplan Nr. 01/17 “Gemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld 

und dem Bahnhof Schönefeld“ tritt mit dem Tag dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 

des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 

20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), in Kraft. 

 

Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil, die 

Begründung, die zusammenfassende Erklärung zur Art und Weise, wie die Umweltbelange 

und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, und 

aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden 

anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde sowie die entsprechenden DIN-

Vorschriften können während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Schönefeld, 2. 

OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld von Jedermann 

eingesehen werden und über seinen Inhalt Auskunft erhalten. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 

Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu 

beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen, wird hingewiesen. Eine Verletzung der in § 214 BauGB 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung sind gemäß 

§ 215 BauGB unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g. Verfahrens- und Formvorschriften 
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oder die Mängel in der Abwägung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Bei der 

Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 

darzulegen. 

 

Schönefeld, den 08.09.2017 

 

 

 

Dr. Udo Haase 

Bürgermeister  
 

Im Original unterschrieben. 
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Gemeinde Schönefeld 
 Der Bürgermeister 

 mit den Ortsteilen Großziethen, 

 Kiekebusch, Schönefeld, Selchow, 

 Waltersdorf, Waßmannsdorf 
 

Gemeinde Schönefeld  Hans-Grade-Allee 11  12529 Schönefeld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Hiermit ordne ich die öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses und Inkrafttreten des 

Bebauungsplanes 01/17 “Gemeinbedarfsfläche zwischen der Straße Alt Schönefeld und dem 

Bahnhof Schönefeld“ im Ortsteil Schönefeld im nächsterscheinenden Amtsblatt für die 

Gemeinde Schönefeld an. 

 
Die Einsichtnahme in die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 
und dem Textteil, die Begründung, die zusammenfassende Erklärung zur Art und Weise, wie 
die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde 
sowie die entsprechenden DIN-Vorschriften können während der Dienststunden im Rathaus 
der Gemeinde Schönefeld, 2. OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 
12529 Schönefeld von Jedermann eingesehen werden und über seinen Inhalt Auskunft 
erhalten. 
 
Schönefeld, den 08.09.2017 
 
Dr. U. Haase 
 
Im Original unterschrieben. 
 

* Dieser elektronische Kommunikationsweg steht ausschließlich für eine formfreie elektronische Kommunikation für die eine Schriftform mit eigenhändiger Unterschrift nicht zwingend 
vorgeschrieben ist (z. B. allgemeine Anfragen und Mitteilungen, etc.) zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Verfahrensanträge oder 
Schriftsätze nicht rechtswirksam eingereicht werden können. Sollte Ihre Nachricht einen entsprechenden Schriftsatz beinhalten, ist eine Wiederholung der Übermittlung mittels Telefax 
(030/536720-80) oder auf dem Postweg zwingend erforderlich. 
 

Öffnungszeiten:    Bankverbindungen:   
Mo. - 13:00 bis 15:00 Uhr Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Di. 9:00 bis 12:00 Uhr, 13:00 bis 15:30 Uhr und 15:45 bis 18:00 Uhr BIC: WELA DE D1 PMB IBAN: DE35 16050000 3665021153  
Do. - 13:00 bis 15:00 Uhr  Deutsche Kreditbank AG  
Fr.  9:00 bis 12:00 Uhr  BIC: BYLADEM 1001 IBAN: DE02 12030000 0000401968 

Dezernat / Sachgebiet 

 Zentrale Dienste 
Innere Organisation 
Verwaltungsgebäude 

 
  

 Hans-Grade-Allee 11, 12529 Schönefeld 

  OT Waltersdorf Aktenzeichen  
(bei Schriftwechsel anzugeben!) 

Datum  

 Dez. III  08.09.2017 
Auskunft erteilt 

 
Zimmer 

Frau Streuffert 223/224 
 Vorwahl  Vermittlung  Durchwahl  Telefax 

030 53 67 20-0 53 67 20-16 53 67 20-80 
Internet 

www.gemeinde-schoenefeld.de 
EMail* 

l.streuffert@gemeinde-schoenefeld.de 
Ihr Schreiben vom 

 
Ihr Zeichen 
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Bekanntmachung der Gemeinde Schönefeld für das Landesamt                                               
für Bauen und Verkehr 

 
 

Bekanntmachung 
 
über die Auslegung von geänderten Planunterlagen zum Zwecke der Planfeststellung 
für den Neubau der Anschlussstelle (AS) Hubertus an der Autobahn (A) 117 bei km 
2,351 einschließlich Herstellung einer Erschließungsstraße zur AS einschließlich 
deren Anbindung an die Landesstraße (L) 400 sowie für die Erneuerung des Bauwerks 
(BW) 2 im Zuge der A 117 bei km 2,730 einschließlich trassenferner 
landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen in den Gemarkungen Waltersdorf und 
Großziethen (Gemeinde Schönefeld), Pätz (Gemeinde Bestensee), Groß Leine 
(Märkische Heide), Streganz (Gemeinde Heidesee) und Münchehofe (Amt 
Schenkenländchen) im Landkreis Dahme-Spreewald sowie den Gemarkungen 
Fernneuendorf (Gemeinde Am Mellensee) und Horstwalde (Stadt Baruth/Mark) im 
Landkreis Teltow-Fläming 

 
 
 

Der Landesbetrieb Straßenwesen (Vorhabenträger), hat für das oben genannte 
Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach § 17 FStrG, § 73 
VwVfG und § 1 VwVfGBbg am 02. Juli 2013 beantragt und mit Schreiben vom 11. Juli 2017 
geänderte Planunterlagen eingereicht. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 9 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  
 
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in den o.g. Gemarkungen beansprucht.  
Der geänderte Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen) sowie die ursprüngliche Planung liegen in der 
Zeit vom 
 

9. Oktober bis 08. November 2017 
 
während der Dienststunden  
    Montag von  8:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
    Dienstag von  8:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
    Mittwoch von  8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
    Donnerstag von  8:30 Uhr bis 15.00 Uhr 
    Freitag  von  8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten in Gemeinde 
Schönefeld, 2. OG (Bau- und Investorenservice), Hans-Grade-Allee 11 in 12529 Schönefeld 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  
Zudem wird der Plan im Internet auf www.LBV.Brandenburg.de Aufgaben → Planfeststellung 
→ Laufende Anhörungsverfahren veröffentlicht. Ein Zugang zu den Planunterlagen wird 
auch über das zentrale Portal des Landes Brandenburg für 
umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige Vorhaben nach dem UVPG möglich sein 
(https://www.uvp-verbund.de/bb). Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG). 
 
 
 

http://www.lbv.brandenburg.de/
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Folgende entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen (inhaltlich 
entsprechend den Anforderungen des § 19 Abs. 2 UVPG) werden ausgelegt:  
 

- Unterlage 1, Erläuterungsbericht 
- Unterlage 11, Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 
- Unterlage 11L, Ergebnisse der luftschadstofftechnischen Untersuchung 
- Unterlage 12, Landschaftspflegerische Begleitplanung mit Erläuterungsbericht/UVP-

Bericht, Bestands- und Konfliktplan, Maßnahmeblättern, Lageplänen; 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, Faunistische Untersuchung, Fachbeitrag gemäß 
Wasserrahmenrichtlinie 

- Unterlage 13, Ergebnisse wassertechnischer Untersuchungen. 
 
 
Hinweise: 

 
1. Jeder kann bis spätestens einen Monat nach Beendigung der Auslegung, das ist bis zum 

08. Dezember 2017 beim Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat 21 - 
Anhörung/Planfeststellung Straßen und Eisenbahnen, Lindenallee 51, 15366 
Hoppegarten (Telefon: 03342 4266-2103, Fax: 03342 4266-7603 oder 03342 4266-7601) 
oder bei der Gemeinde Schönefeld Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur 
Niederschrift zum Aktenzeichen 2103-31101/0117/001 erheben. Die Schriftform kann 
durch die elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische 
Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes 
zu versehen. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter 
www.LBV.Brandenburg.de/media/QES_technische_Rahmenbedingungen.pdf aufgeführt 
sind. 

2. Die Einwendungen müssen den geltend gemachten Belang und das Maß ihrer 
Beeinträchtigungen erkennen lassen. Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind 
Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 3 VwVfG). Einwendungen und 
Stellungnahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls 
ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 S. 5 f. VwVfG). Der Einwendungsausschluss beschränkt 
sich bei Einwendungen und Stellungnahmen, die sich auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 
1 des UVPG beziehen, nur auf dieses Verwaltungsverfahren.  

3. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet 
oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit 
Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 

4. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 
nach § 73 Abs. 4 S. 5 VwVfG. 

5. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin erörtert, der zu gegebener 
Zeit noch ortsüblich bekannt gemacht wird. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen 
Einwendungen der Vertreter, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese durch eine öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an dem Erörterungstermin ist den 
Beteiligten freigestellt. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die der 
Anhörungsbehörde zu den Akten zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. 
Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 
Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17 a Nr. 1 FStrG).  

6. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet. 

http://www.lbv.brandenburg.de/media/QES_technische_Rahmenbedingungen.pdf
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7. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde 
nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

8. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde (Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 51, 15366 
Hoppegarten) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

9. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschränkungen nach § 9 FStrG 
und die Veränderungssperre nach § 9a FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 
Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG). 

10. Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist ebenfalls auf der Internetseite der auslegenden 
Verwaltungsbehörde Gemeinde Schönefeld (www.gemeinde-schoenefeld.de) gemäß § 
27 a Abs.1 Satz 2 VwVfG zugänglich. 

11. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,  
- dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des 

Vorhabens zuständige Behörde das Landesamt für Bauen und Verkehr, Lindenallee 
51, 15366 Hoppegarten ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 
entschieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen den inhaltlichen Anforderungen nach §§ 16 
Abs. 1 UVPG entsprechen. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die im ursprünglichen Verfahren im Jahre 
2013 erhobenen Einwendungen erhalten bleiben und im weiteren Verfahren 
Berücksichtigung finden. Diese müssen nicht erneut eingereicht werden. 
 
 
Schönefeld, den 08.09.2017 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. U. Haase 
Bürgermeister 
 
Im Original unterschrieben. 
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Herbstspülungen an Trinkwasserleitungen 
 
 
Die DNWAB mbH Königs Wusterhausen gibt folgende Termine für die diesjährigen 
vorbeugenden  Trinkwasser-Rohrnetzspülungen in den Ortsteilen bzw. amtsangehörigen 
Gemeinden bekannt: 
 
Großziethen am 22.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 
Kiekebusch am 25.09.2017   07:00 – 18:00 Uhr 
Rotberg am 25.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 
Schönefeld am 21.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 
Selchow am 19.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 
Waltersdorf am 18.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 
Waßmannsdorf am 20.09.2017  07:00 – 18:00 Uhr 

   
Während der Spülungen ist im gesamten Versorgungsgebiet mit Druckminderungen und 
zum Teil auch mit Versorgungsunterbrechungen zu rechnen.  
 
Bitte bevorraten Sie sich mit ausreichend Trinkwasser. Halten Sie alle 
Entnahmearmaturen geschlossen und betreiben Sie auch keine Geräte mit direkter 
Wasserentnahme aus dem Trinkwasserversorgungsnetz (u. a. Waschmaschinen und 
Geschirrspüler). 
 
Eintrübungen des Wassers nach der Wiederinbetriebnahme sind gesundheitlich 
unbedenklich. Wir bitten Sie in diesem Fall das Trinkwasser etwas ablaufen zu lassen. 
 
Ihre Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH  
 
 
Eventuelle Rückfragen richten Sie bitte   -   werktags von 06:45 Uhr bis 15:30 Uhr   - 

 

- an den  Rohrnetzbereich Königs Wusterhausen,  
Straße am Klärwerk, 15749 Mittenwalde/OT Schenkendorf   
Telefon: 03375 2568-546 
 

- an den Produktionsbereich Trink- und Abwasser Königs Wusterhausen,  
Straße am Klärwerk, 15749 Mittenwalde/OT Schenkendorf,  
Telefon: 03375 2568-0 


